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GEMEINDE
NUMMER

70531

   

WIDMUNGSKATEGORIE

   -
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GILT FÜR DEN GESAMTEN 
PLANUNGSBEREICH:

Mindestbaudichte§ 61(2)
BMD Baumassendichte

BMD M

§ 62(4)OG H Oberirdische Geschoße,
Höchstzahl

§ 62(1)HG H Höchster Punkt Gebäude, 
in Metern über der Adria

BMD M 2,00

ERGÄNZENDER BEBAUUNGSPLAN
SITUIERUNG DER GEBÄUDE

Gebäudesituierung - Höchst-
ausmaß

§ 60(4) TBR 6: ERGÄNZENDE TEXTLICHE FESTLE-
GUNGEN GEM. § 56 ABS. 4 TROG 2022:
Fassaden sind in einer Form zu gestalten, dass eine be-
friedigende Einbindung in das Ortsbild gegeben ist. Fas-
saden sind in gedeckten Farben auszuführen. Fassaden-
bestimmende Elemente wie Fenster, Brüstungen etc. sind 
farblich abzusetzen und einheitlich auszuführen. 
Bei Gebäuden mit Flachdächern oder flach geneigten Dä-
chern (Dachneigung bis 6 Grad) und einem Dachflächen-
Gesamtausmaß von mehr als 200 m² sind zumindest 80% 
der Dachfläche zu begrünen bzw. für Sonnenkollektoren 
und Photovoltaikanlagen zu nutzen.   

PLANUNGSBEREICHE
Abgrenzung Planungsbereich
Abgrenzung verschiedener Festlegungen
innerhalb des Planungsbereiches

BW b(+u) TBO

Erlassung/Änderung Bebauungsplan und
Erlassung Ergänzender Bebauungsplan

30

Längen- und Flächenmaßstab M 1:500

Meter0 10 20 40 505

100m²

Kenntlichmachungen und Planungsbereich                            M 1:1000
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K § 40(3) Kerngebiet

Gebäudesituierung ausschließlich
unterirdisch - Höchstausmaß

§ 60(4)

Besondere Bauweise, Gebäude-
situierungsfestlegungen auch für 
unterirdische Gebäude gültig

§ 60(4)

Abstand lt. TBO § 6 Abs. 1

BWb(+u) TBO

§ 51SV-30 Widmung mit Teilfestlegungen, 
standortgebunden 

TBR 1: ERGÄNZENDE TEXTLICHE FESTLE-
GUNGEN GEM. § 56 ABS. 4 TROG 2022:
Zwischen der durch Bauhöhen-beschränkte Gebäudepunk-
te fixierten Vertikalfassade und der vom Festlegungsbereich 
umgebenen Dachfläche ist eine geneigte Fassade auszu-
bilden. Die geneigte Fassade ist in Struktur und Farbgebung 
an die unterhalb liegende Vertikalfassade anzupassen.

Nutzfläche, höchst§ 56(3)NF H

§ 53(2) örtlicher Vorbehaltsbereich für ge-
planten überörtlichen VerkehrswegVPL

§ 53(1) geplante örtliche StraßeVPL

§ 41 FreilandFL

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN
Gemeindestraße, öffentliche 
Interessentenstraße, öffent-
liche Privatstraße

VO

Landesstraße - B   
mit Hinweis auf SchutzbereichLDSTR-B 171

Umspann-, Trafostation

GasleitungTIGAS
GAS

Denkmalgeschütztes ObjektD1

Fließendes Gewässer GF

GW Fließendes Gewässer
(Liniendarstellung)

Archäologische FundzoneAZ

Elektrisches ErdkabelStadtwerke Wörgl
30 KV - E

FernwärmeleitungFERNWÄRME
Stadtwerke Wörgl

Naturdenkmal, NaturhöhleND-1 NH-1

Landesstraße - L
mit Hinweis auf SchutzbereichLDSTR-L 3

KatastralgemeindegrenzeKOMBINIERTE FESTLEGUNGEN

PLANUNGSBEREICHE
Abgrenzung Planungsbereich

höchstzulässiger oberster
Gebäudepunkt für bestimmten
Gebäudeteil

§ 62(2)529,90m ü.A.
HG-H

Bereiche mit textlichen Fest-
legungen betreffend Fassaden-
gestaltung, Dachlandschaften 
und dgl.

§ 56(3)TBR 1

TBR 1

FLUCHTLINIEN

§ 59(1) Baufluchtlinie
§ 58(1) Straßenfluchtlinie

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN
Höheninformationspunkt512,47m ü.A.

Fahrbahnrand lt. Planung
BVR B171 / Speckbacherstr.
06.06.2024

Vorschlag Bauplatz-Parzellierung

TBR 5: ERGÄNZENDE TEXTLICHE FESTLE-
GUNGEN GEM. § 56 ABS. 4 TROG 2022:
Die Fassaden haben eine grob strukturierte Putzfassade
(geradliniger Besen- oder Kammstrich), eine glatte Putzfas-
sade (z.B. STO Textures Fine) oder eine großformatige 
Plattenstruktur aufzuweisen. Im Falle der Ausführung einer 
großformatigen Plattenstruktur ist diese mittels kernge-
dämmten Fertigteilen oder vorgehängten Plattenelementen 
herzustellen und hat eine Beton-, Stein-, Faserzement- 
oder Metalloptik in hellen Erdtönen zu besitzen.
Bei Gebäuden mit Flachdächern oder flach geneigten Dä-
chern (Dachneigung bis 6 Grad) und einem Dachflächen-
Gesamtausmaß von mehr als 200 m² sind zumindest 80% 
der Dachfläche - unberücksichtigt bleiben Flächen, die für 
technisch notwendige Aufbauten benötigt werden - zu be-
grünen bzw. für Sonnenkollektoren und Photovoltaikanla-
gen zu nutzen. Auf der Dachfläche situierte technische Auf-
bauten sind nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten 
einzuhausen. Technikeinhausungen sind zumindest 1,50 m 
von den Fassaden abzurücken.  
Zwischen 520,90m ü.A. und 521,40m ü.A. sind ausschließ-
lich untergeordnete Bauteile und Technikeinhausungen zu-
lässig. 

TBR 2 und 3: ERGÄNZENDE TEXTLICHE FEST-
LEGUNGEN GEM. § 56 ABS. 4 TROG 2022:
Gilt für TBR 2 und 3:
Die Fassaden haben eine großformatige Plattenstruktur auf-
zuweisen. Diese ist mittels kerngedämmten Fertigteilen 
oder vorgehängten Plattenelementen herzustellen und hat 
eine Beton-, Stein-, Faserzement- oder Metalloptik in hellen
Erdtönen zu besitzen. 
Bei Gebäuden mit Flachdächern oder flach geneigten Dä-
chern (Dachneigung bis 6 Grad) und einem Dachflächen-
Gesamtausmaß von mehr als 200 m² sind zumindest 80% 
der Dachfläche - unberücksichtigt bleiben Flächen, die für 
technisch notwendige Aufbauten benötigt werden - zu be-
grünen bzw. für Sonnenkollektoren und Photovoltaikanla-
gen zu nutzen. Auf der Dachfläche situierte technische Auf-
bauten sind nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten 
einzuhausen. Technikeinhausungen sind zumindest 1,50 m
von den Fassaden abzurücken. 
Gilt ausschließlich für TBR 2:
Zwischen 541,90m ü.A. und 542,40m ü.A. sind ausschließ-
lich untergeordnete Bauteile und Technikeinhausungen zu-
lässig. 
Gilt ausschließlich für TBR 3:
Zwischen 535,50m ü.A. und 536,00m ü.A. sind ausschließ-
lich untergeordnete Bauteile und Technikeinhausungen zu-
lässig. 

TBR 4: ERGÄNZENDE TEXTLICHE FESTLE-
GUNGEN GEM. § 56 ABS. 4 TROG 2022:
Die Fassaden haben eine grob strukturierte Putzfassade
(geradliniger Besen- oder Kammstrich), eine glatte Putzfas-
sade (z.B. Sto Textures Fine) oder eine großformatige 
Plattenstruktur aufzuweisen. Im Falle der Ausführung einer 
großformatigen Plattenstruktur ist diese mittels kernge-
dämmten Fertigteilen oder vorgehängten Plattenelementen 
herzustellen und hat eine Beton-, Stein-, Faserzement- 
oder Metalloptik in hellen Erdtönen zu besitzen.
Im Bereich der Fassaden sind im Ausmaß einer Nutzfläche 
von zumindest 210 m² Loggien auszubilden.
Bei Gebäuden mit Flachdächern oder flach geneigten Dä-
chern (Dachneigung bis 6 Grad) und einem Dachflächen-
Gesamtausmaß von mehr als 200 m² sind zumindest 80% 
der Dachfläche zu begrünen bzw. für Sonnenkollektoren 
und Photovoltaikanlagen zu nutzen. Auf der Dachfläche 
situierte technische Aufbauten sind nach Maßgabe der 
technischen Möglichkeiten einzuhausen. Technikeinhaus-
ungen sind zumindest 1,50 m von den Fassaden abzurü-
cken.  
Zwischen 531,50m ü.A. und 532,00m ü.A. sind ausschließ-
lich untergeordnete Bauteile und Technikeinhausungen zu-
lässig. 


